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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1967

Norm

UWG §2 D10

Rechtssatz

Die Bezeichnung ".........Zentrum" deutet wie die Bezeichnung

"......-Haus" auf ein vollkaufmännisches Unternehmen hin, das sich

durch Größe und Vielgestaltigkeit des Sortiments, durch Sachkunde des Personals sowie durch Ausdehnung und

Ausstattung der Verkaufsstätte o;ensichtlich aus der Konkurrenz am Ort oder im entsprechenden Ortsteil heraushebt

("Ofenzentrum").
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